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Personalratswahlen

RHEINLAND-PFALZ

EURE WAHL
Hauptpersonalratswahl

11. Mai 2021
HESSEN

Mecklenburg-Vorpommern 3./4. Mai 2021
Saarland 5. Mai 2021
Hessen 11. Mai 2021
Bayern 22. Juni 2021

Mecklenburg-Vorpommern 3./4. Mai 2021
Saarland 5. Mai 2021
Hessen 11. Mai 2021
Bayern 22. Juni 2021



Mitglied im         dbb beamtenbund und tarifunion

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug

Europäische Union der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI)

E R S C H E I N U N G S T E R M I N 
der Ausgabe 3/2021:

1 5 .  J u n i  2 0 21

B U N D E S H AU P T V O R S TA N D

  1   Auf ein Wort ...  
Impfstrategien der Länder und  
Justizvollzug als elementarer  
Bestandteil der Inneren Sicherheit 

  1  BSBD kritisiert Impfstrategie  
 für den Justizvollzug  
 in einigen Bundesländern  

  2  BSBD warnt vor Sicherheitslücken  
 im Justizvollzug durch COVID-19  

  3  Tarifvertreter der Länder tagen:  
 Aufgaben und Tätigkeiten im Vollzug 
 sind systemrelevant

  4  Heißes Eisen:  
 Wohin steuert die Politik ??? 
 Weitere Verschiebung des Renten - 
 eintrittsalters Richtung  
 70. Lebensjahr?
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Stellv. Bundesvorsitzender Horst Butschinek horst.butschinek@bsbd.de

Stellv. Bundesvorsitzender Sönke Patzer  soenke.patzer@bsbd.de

Stellv. Bundesvorsitzender Alexander Sammer  alexander.sammer@bsbd.de

Stellv. Bundesvorsitzender René Selle rene.selle@bsbd.de

Stellv. Bundesvorsitzende
Schriftleitung Anja Müller  vollzugsdienst@bsbd.de

Geschäftsstelle:  Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands
	 Waldweg	50	·	21717	Deinste	·	post@bsbd.de

Landesverbände Vorsitzende

Baden-Württemberg Alexander Schmid  Alex.Bodman@web.de
  www.bsbd-bw.de

Bayern Ralf Simon  post@jvb-bayern.de
  www.jvb-bayern.de

Berlin Thomas Goiny  mail@bsbd-berlin.de
  www.bsbd-berlin.de 

Brandenburg Dörthe Kleemann  bsbd.brb-geschaeftsstelle@email.de
  www.bsbd-brb.de

Bremen Sven Stritzel  sven.stritzel@jva.bremen.de

Hamburg René Müller  rene.mueller@lvhs-hamburg.de
  www.lvhs-hamburg.de

Hessen Birgit Kannegießer  vorsitzende@bsbd-hessen.de
  www.bsbd-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern Hans-Jürgen Papenfuß  hans_j_papenfuss@me.com
  www.bsbd-mv.de

Niedersachsen Oliver Mageney  oliver.mageney@vnsb.de
  www.vnsb.de

Nordrhein-Westfalen Ulrich Biermann  ulrich.biermann@jva-bielefeld-senne.nrw.de
  www.bsbd-nrw.de

Rheinland-Pfalz Winfried Conrad  bsbd.winfried.conrad@t-online.de  
  www.bsbd-rlp.de

Saarland Markus Wollscheid  M.Wollscheid@justiz.saarland.de

Sachsen René Selle  selle@bsbd-sachsen.de
  www.bsbd-sachsen.de

Sachsen-Anhalt Mario Pinkert  mario.pinkert@bsbd-lsa.de
  www.bsbd-lsa.de

Schleswig-Holstein Thomas Steen  steen@bsbd-sh.de
  www.bsbdsh.de

Thüringen Jörg Bursian  post@bsbd-thueringen.de
  www.bsbd-thueringen.de
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Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
des Landes Sachsen-Anhalt 

An alle 
Bediensteten der Justiz

Impfstrategie und Digitalisierung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit nunmehr einem Jahr sind das Coronavirus und die 
damit verbundenen Einschränkungen ein Bestandteil 
unseres Berufs- und Alltagslebens. Für Ihren bislang ge-
zeigten Einsatz bei der Umsetzung der erforderlichen Co-
rona-Maßnahmen und die von Ihnen in der Krise geleistete 
Arbeit danke ich Ihnen recht herzlich. Ich sehe die Justiz 
in Sachsen-Anhalt trotz der aktu ellen Situation auf einem 
guten Weg. 
Seit Ende Dezember 2020 werden in Deutschland gegen 
das Coronavirus Impfungen verabreicht. Aktuell geht es 
darum, die Schwächsten der Gesell schaft zu schützen. 
Im Vorfeld der Corona-Impfverordnung 
habe ich gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Ländern auf 
die besondere Gesundheitsgefährdung 
der Justizbediensteten aufmerksam ge-
macht. Die gut begründeten Hinweise 
aus dem Geschäftsbereich zu den Ge-
fahrenpotentialen im Justizvollzug, im 
Betreuungs- und Unterbringungswesen, 
in den Justizwachtmeistereien und bei 
den Gerichtsvollziehern habe ich sorg-
fältig geprüft und halte eine Priorisie-
rung für angezeigt.
Unter anderem auch die Aufgaben im 
sozialen Dienst, im Bereitschaftsdienst 
und den Serviceeinheiten mit starkem 
Publikumsverkehr weisen ein ähnliches 
Gefahrenpotenzial auf. Ich danke den 
Personalvertretungen für ihre vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den je-
weiligen Dienststellenleitungen für die 
dazu übermittelten sachlichen Hinweise. Daher habe ich 
das Mi nisterium für Arbeit, Soziales und Integration ge-
beten zu prüfen, ob die Impfungen der Jus tizbediensteten 
– sobald die festgelegte Reihenfolge diese zulässt – dienst-
stellenweise durch mobile Impfteams in den Dienststellen, 
hilfsweise durch Vergabe eines gemeinsamen Termins für 
alle impfbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch-
geführt werden können. Eine Ant wort liegt noch nicht vor. 
Über das Ergebnis werde ich Sie unterrichten. 
Der eingeschlagene Weg der Digitalisierung in der Justiz 
hat in den letzten Monaten eine erhebliche Kurskorrektur 
erfahren. Nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben offenbart, dass die Justiz in Sachsen-Anhalt 
vom elektronischen Rechtsverkehr noch weit ent fernt ist. 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Einsatzes 
der Informations- und Kommunikationstechnik bei den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-

Anhalt (Justiz-IT-Gesetz – JITG LSA) ist in den Landtag 
eingebracht worden. Dort ist vorgesehen, dass Dataport 
A.ö.R. zentrale IT-Dienstleisterin der Justiz des Landes 
wird. Das Gesetz stellt Anforderungen an den IT-Dienst-
leister, um den Schutz der Informatio nen und Daten der 
Justiz zu sichern. Außerdem ordnet das Gesetz die Errich-
tung eines IT-Kontrollbeirats an und bestimmt, wie der IT-
Kontrollbeirat seine Kontrollfunktion ausübt. Wir haben 
daneben ein Verwaltungsabkommen mit den Landesjus-
tizverwaltungen Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen und 
Hamburg auf den Weg gebracht. Gemeinsam streben wir 
für IT-Anwendungen der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten sowie den Justizvollzug einen IT -Anwendungsbetrieb 
in der gemeinsamen Sicherheitszone Data Center Justiz 
(DCJ) innerhalb des Rechenzentrums „Rz2“ der Dataport 
A.ö.R an. 
Derzeit ist Tele- und Heimarbeit nur sehr eingeschränkt 
möglich. Selbst elementare Grundbe dürfnisse der Justiz 
wie der Zugriff auf elektronische juristische Datenbanken 
sind aus dem Landesdatennetz nur unter erheblichen 
Mühen realisierbar. Die länderübergreifende Program-
mierung der für den elektronischen Rechtsverkehr erfor-
derlichen Fachanwendungen liegt deut lich hinter dem 
Zeitplan. Zeitgemäße Kommunikationsformen, z. B. die 
Videotelefonie über Skype, WhatsApp, Teams, WebEx oder 
andere Plattformen, sind deshalb gegenwärtig aus dem 

Landesdatennetz nicht für jeden mög-
lich.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Ministerium arbeiten gemeinsam 
mit dem Ministeri um der Finanzen zur 
Zeit mit Hochdruck daran, die tech-
nischen, organisatorischen und infra-
strukturellen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit die aufgezeigten Probleme 
zeitnah gelöst werden können. Alle 
diese Maßnahmen sind für ein stabiles 
Fundament des elektronischen Rechts-
verkehrs notwendig, führen in der Wahr-
nehmung gleichwohl aber gegenwärtig 
noch nicht zu sichtbaren kurzfris tigen 
Verbesserungen. 
Eine Grundvoraussetzung für die erfolg-
rei che Digitalisierung der Jus tiz ist 
ein leistungsfähiges Landesdatennetz. 
Diese Aufgabe hat ge genwärtig ober-
ste Priorität. Die Ihnen aus der täg-

lichen Arbeit bekannten IT-Systeme in den Gerichten, 
Staatsanwaltschaf ten, bei den Justizvollzugsanstalten und 
im Sozialen Dienst der Justiz müssen grundlegend ertüch-
tigt und umgebaut werden, damit Tele- und Heimarbeit 
auf geeigneten Arbeitsplätzen flächendeckend in der Justiz 
möglich ist. 
Wir können nicht kurzfristig das aufholen, was in rund 20 
Jahren nicht geschehen ist. Bitte unterstützen Sie mich 
und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministe-
rium bei die ser anspruchsvollen Aufgabe, um gemeinsam 
eine funktionierende IT in der Justiz aufzubauen. 
Nur gemeinsam können wir den elektronischen Rechts-
verkehr in Sachsen-Anhalt zum 1. Janu ar 2026 erfolgreich 
einführen. Jede Mitarbeit und jeder Hinweis, sei er noch so 
kritisch, kann uns dabei helfen. 

Mit freundlichen Grüßen
Anne-Marie Keding  ■

Justizministerin Anne-Marie Keding.
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Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschland e.V.
Landesverband Sachsen-Anhalt  

Fachgewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion
Halle (Saale), 11.03.2021

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 
in Sachsen-Anhalt 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bund der Strafvollzugsbediensteten, Landesverband 
Sachsen-Anhalt möchte allen Beschäftigten im  
Justizvollzug mit den nachfolgenden Wahlprüfsteinen  
eine Orientierung zur Landtagswahl 2021 geben.

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Seit 2017 haben wir uns den Slogan „Justizvollzug  
bedeutet Sicherheit“ auf die Fahnen geschrieben. 
Wir sind der Meinung, dass der Justizvollzug als Teil der 
Exekutive zur inneren Sicherheit des Landes gehört. 
► Ihr Standpunkt ?

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Seit mehreren Wahlperioden wird die Neugestaltung der 
Vollzugslandschaft in Sachsen-Anhalt vorangetrieben. 
Aktuell stellt sich uns die Frage, ob es bei der Entschei-
dung der 3-Standorte-Lösung bleibt, oder man doch eine 
4-Standorte-Lösung anstreben sollte. 
Zumal der Vollzug der weiblichen Inhaftierten nicht im  
Land stattfindet. 
► Ihr Standpunkt ?

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Mit dem Justizvollzugsgesetzbuch hat sich das Land Sach-
sen-Anhalt ein modernes Gesetz für den Justizvollzug ge-
schaffen mit dem klar definierten Ziel der Resozialisierung 

der Inhaftierten. Schon im Gesetzgebungsverfahren  
haben wir darauf hingewiesen, dass die Umsetzung ein 
erhebliches Mehr an personellen Ressourcen in allen 
Laufbahnen braucht. 
In der letzten Wahlperiode ist eine Kehrtwende eingeleitet 
worden, der Justizvollzug ist kein Abbauressort mehr,  
aber die erreichten Zuwächse bleiben hinter den altersbe-
dingten Abgängen zurück. 
Wir fordern einen entsprechenden Einstellungskorridor. 
► Ihr Standpunkt ?

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Ein moderner Justizvollzug braucht auch entsprechende 
bauliche Voraussetzungen. Die Standorte Raßnitz und Burg 
haben ein entsprechendes Niveau, das muss jetzt auch am 
Standort Halle geschaffen werden. Eventuell sollte auch 
über den noch vorhandenen 4. Standort nachgedacht wer-
den. 
► Ihr Standpunkt ?

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Schon seit längerer Zeit wird darüber debattiert, ob es die 
Möglichkeit der Angleichung der Vollzugszulage auf das 
Niveau der Polizeivollzugszulage gibt. 
► Ihr Standpunkt ?

● Der BSBD LV Sachsen-Anhalt fragt:
Die Betreuung und Behandlung der Gefangenen erfordert 
viel Einsatz der Kolleginnen und Kollegen. 
Es ist eine Aufgabe, die jeden Tag 24 Stunden erfordert  
und auch an den Wochenenden realisiert werden muss. 
Doch leider macht das den Beruf eines Justizvollzugs-
beamten nicht attraktiver. 
Wir denken, dass die Erhöhung der Erschwerniszulagen 
für Nachtdienst und Dienst an den Wochenenden  
und Feiertagen dazu beitragen könnte. 
► Ihr Standpunkt ?

Mit freundlichen Grüßen

Mario Pinkert
Landesverbandsvorsitzender 

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
BSBD

Gewerkschaft Strafvollzug
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